
Auszug aus dem Schweizerischen Strafgesetzbuch

3. Konkurs- und Betreibungsverbrechen oder -vergehen.

Art. 163
Betrügerischer Konkurs und Pfändungsbetrug.

1. Der Schuldner, der zum Schaden der Gläubiger sein Vermögen zum
Scheine vermindert, namentlich

Vermögenswerte beiseiteschafft oder verheimlicht,

Schulden vortäuscht,

wird, wenn über ihn der Konkurs eröffnet oder gegen ihn ein Verlustschein
ausgestellt worden ist, mit Zuchthaus bis zu fünf Jahren oder mit Gefängnis
bestraft.

2. Unter den gleichen Voraussetzungen wird der Dritte, der zum Schaden der
Gläubiger eine solche Handlung vornimmt, mit Gefängnis bestraft.

Art. 164
Gläubigerschädigung durch Vermögensminderung

1. Der Schuldner, der zum Schaden der Gläubiger sein Vermögen vermindert,

indem er Vermögenswerte beschädigt, zerstört, entwertet oder unbrauchbar
macht.

Vermögenswerte unentgeltlich oder gegen eine Leistung mit offensichtlich
geringerem Wert veräussert,

ohne sachlichen Grund anfallende Rechte ausschlägt oder auf Rechte
unentgeltlich verzichtet,

wird, wenn über ihn der Konkurs eröffnet oder gegen ihn ein Verlustschein
ausgestellt worden ist, mit Zuchthaus bis zu fünf Jahren oder mit Gefängnis
bestraft.

2. Unter den gleichen Voraussetzungen wird der Dritte, der zum Schaden der
Gläubiger eine solche Handlung vornimmt, mit Gefängnis bestraft.

Art. 165
Misswirtschaft

1. Der Schuldner, der in anderer Weise als nach Art. 164, durch
Misswirtschaft, namentlich durch ungenügende Kapitalausstattung,
unverhältnismässigen Aufwand, gewagte Spekulationen, leichtsinniges
Gewähren oder Benützen von Kredit, Verschleudern von Vermögenswerten



oder arge Nachlässigkeit in der Berufsausübung oder Vermögensverwaltung,

seine Ueberschuldung herbeiführt oder verschlimmert, seine Zahlungsun-
fähigkeit herbeiführt oder im Bewusstsein seiner Zahlungsunfähigkeit seine
Vermögenslage verschlimmert,

wird, wenn über ihn der Konkurs eröffnet oder gegen ihn ein Verlustschein
ausgestellt worden ist, mit Gefängnis bis zu fünf Jahren bestraft.

2. Der auf Pfändung betriebene Schuldner wird nur auf Antrag eines
Gläubigers verfolgt, der einen Verlustschein gegen ihn erlangt hat.

Der Antrag ist innert drei Monaten seit der Zustellung des Verlustscheines zu
stellen.

Dem Gläubiger, der den Schuldner zu leichtsinnigem Schuldenmachen,
unverhältnismässigen Aufwand oder zu gewagten Spekulationen verleitet oder
ihn wucherisch ausgebeutet hat, steht kein Antragsrecht zu.

Art. 166
Unterlassung der Buchführung

Der Schuldner, der die ihm gesetzlich obliegende Pflicht zur
ordnungsmässigen Führung und Aufbewahrung von Geschäftsbüchern oder
zur Aufstellung einer Bilanz verletzt, so dass sein Vermögensstand nicht oder
nicht vollständig ersichtlich ist, wird, wenn über ihn der Konkurs eröffnet oder
in einer gemäss Art. 43 des Schuldbetreibungs- und Konkursgesetzes
erfolgten Pfändung gegen ihn ein Verlustschein ausgestellt worden ist, mit
Gefängnis oder mit Busse bestraft.

Art. 167
Bevorzugung eines Gläubigers

Der Schuldner, der im Bewusstsein seiner Zahlungsunfähigkeit und in der
Absicht, einzelne seiner Gläubiger zum Nachteil anderer zu bevorzugen,
darauf abzielende Handlungen vornimmt, insbesondere nicht verfallene
Schulden bezahlt, eine verfallene Schuld anders als durch übliche
Zahlungsmittel tilgt, eine Schuld aus eigenen Mitteln sicherstellt, ohne dass er
dazu verpflichtet war, wird, wenn über ihn der Konkurs eröffnet oder gegen ihn
ein Verlustschein ausgestellt worden ist, mit Gefängnis bestraft.


